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2. Nachfrage „Erdaushub und Bauschutt, Kavalier I Scharnhorst/ Kapellenstraße 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Der Oberbürgermeister 17.09.2019 

 
 
 
Mit der F0195/19 der Magdeburger Gartenpartei/Tierschutzallianz wurde gefragt: 
 
1. Lagert noch immer Bodenaushub und Bauschutt aus dem Kavalier „Scharnhorst„ in der 
Kapellenstraße? Wurde die Beräumung wie vom Eigentümer angekündigt im Frühjahr 2019 
durchgeführt?  
 
2. Wenn nein: Wurde, wie seitens der Verwaltung angekündigt, nach Ablauf des II. Quartals 
über eine Beräumungsverfügung entschieden? Sollte dies nicht geschehen sein, aus welchem 
triftigen Grund wird nicht gehandelt 
 
3. Müsste die „Kanonenbahn“ im Zuge der Neugestaltung des Areals am Heumarkt abgerissen 
oder saniert werden?  
 
4. Gab es in dem letzten Monaten Sicherungsmaßnahmen an der Kanonenbahn, welche durch 
die Landeshauptstadt Magdeburg finanziert wurden? 
 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
 
 
Der Bodenaushub/Bauschutt lagert nach wie vor auf dem Grundstück Kapellenstraße, eine 
Beräumung durch den Verursacher hat bislang nicht stattgefunden.  
 
Wie bereits in der Stellungnahme S0176/19 beschrieben, sind gegen den Verursacher der 
Ablagerungen sowohl ein Verwaltungs- als auch ein strafrechtliches Verfahren anhängig. Der 
Ausgang des Strafverfahrens ist uns nicht bekannt, ungeachtet dessen findet sich die 
Entscheidung über eine Beräumungsverfügung in Beratung. Wie diese ausgehen wird und 
wann sie getroffen wird kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgesagt werden. Bitte haben 
sie Verständnis dafür, dass in dieser Frage auch vollzugstaktische, fiskalische und rechtliche 
Überlegungen hineinspielen, über die nicht näher informiert wird. 
 
 
Zu Frage 3:  
 
Nein 
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Zu Frage 4: 
 
Nein, da Privateigentum 
 
 
 
Holger Platz 
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